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Chefarzt und Einzelzimmer, Zahnersatz, Heilpraktiker, Massagen oder Vorsorge â€“ alles kann versichert werden. Aber es hat seinen Preis. Guter Schutz kostet. 
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INHALT Seite 1/2 Feste Zinsen waren gestern – Alternativen für eine rentable Altersvorsorge Seite 2 Gesetzliche oder private Krankenversicherung – Beide haben ihre Stärken c fotolia.com



Seite 3 Neuerungen in der gesetzlichen Pflegeversicherung: Pflegestärkungsgesetz II



Feste Zinsen waren gestern – ALTERNATIVEN FÜR EINE RENTABLE ALTERSVORSORGE Die Europäische Zentralbank (EZB) schafft den Zins ab. Vorsorgesparer sind auf der Suche nach Alternativen. Wir haben Lösungen.



Seite 4 Rauchmelder retten Leben – Worauf es ankommt Seite 5



Der 10. März 2016 ist ein Datum von historischem Wert. An diesem Tag stellte Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), die Finanzwelt auf den Kopf. Er gab bekannt, dass der Leitzins, zu dem Banken kurzfristig Geld bei der EZB leihen, auf 0,00 Prozent sinkt. Parkt eine Bank Geld bei der EZB, muss sie jetzt Negativzinsen von -0,4 Prozent zahlen. Anleger und Sparer stecken in der Zinsfalle. Auch Lebensversicherer bleiben vom Zinstief nicht verschont. Strenge Anlagevorschriften und hohe Anforderungen an das Eigenkapital verhindern zudem Investitionen, die Chancen auf überdurchschnittliche Renditen bieten. Im Jahr 2015 lag die laufende Verzinsung von Lebens- und Rentenversicherungen durchschnittlich bei knapp 2,9 Prozent des Sparbeitrags. Einschließlich der Überschüsse, die erst bei Ablauf fällig werden, betrug die Gesamtverzinsung 3,48 Prozent. Immer mehr Versicherer begeben sich auf die Suche nach Alternativen zur klassischen Rentenversicherung. Die bietet während der Sparphase und im Rentenbezug einen garantierten Zins, gilt aber in Fachkreisen zunehmend als „Auslaufmodell“. Gemeint sind allerdings nicht bestehende Verträge, sondern ausschließlich Neuabschlüsse. Zu den Klassik-Alternativen zählt eine alte Bekannte: die Fondspolice. Hier fließt der Sparbeitrag nicht in das garantierte Sicherungskapital („Deckungsstock“) des Versicherers, sondern in Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Kunde. Je größer seine Risikobereitschaft, umso höher die Renditechancen. Bei gemanagten Fonds übernimmt ein Fondsmanager die Anpassung der Anlagen an die Marktentwicklung. Aus dem bei Ablauf vorhandenen Kapital wird eine Rente gebildet. Nicht immer ist deren Umrechnungsfaktor („Rentenfaktor“) garantiert. Fortsetzung auf Seite 2



Checkliste: Versicherungsschutz für Nestflüchter Früh vorsorgen – langfristig profitieren: Vorsorge für Kinder
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Der Unterschied von Indexpolicen zu klassischen Verträgen liegt darin, dass Überschüsse zur Beteiligung an einem Index eingesetzt werden können, beispielsweise dem DAX oder dem Euro Stoxx 50. Der Gewinn ist bei fast allen angebotenen Tarifen nach oben begrenzt. Dem gegenüber steht aber auch eine Begrenzung nach unten, denn Verluste sind ausgeschlossen. Indexpolicen eignen sich für sicherheitsorientierte Kunden, die bereit sind, für die Chance auf höhere Rendite ein kalkulierbares Risiko einzugehen. Garantien kosten Rendite. Sie engen die Anlagemöglichkeiten der Versicherer ein. Deshalb setzen neue Tarife zunehmend darauf, nur einen Teil der eingezahlten Beiträge zu garantieren, zum Beispiel 60 oder 80 Prozent. Die Renditeerwartung ist dadurch höher als bei klassischen Tarifen. Allerdings bedeutet Garantieverzicht nicht zwangsläufig hohe Rendite. Darüber entscheiden vor allem Finanzstärke und AnlageKnow-how des Versicherers, aber auch die Kosten. Unser Fazit: Ein Vergleich kapitalbildender Versicherungen wird zunehmend schwieriger. Nicht nur Rendite zählt, sondern auch, welche Garantien der Tarif bietet. Unabhängige Beratung ist unverzichtbar.



Gesetzliche oder private Krankenversicherung – BEIDE HABEN IHRE STÄRKEN Zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung gibt es klare Unterschiede. Was besser passt, zeigt sich aber erst im Einzelfall. Gesetzlich oder privat versichert? Die meisten Menschen haben gar keine Wahl. Sie sind Pflichtmitglied der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Nur wenn ihr Einkommen über der Versicherungspflichtgrenze liegt – aktuell 56.250 Euro im Jahr –, können sie sich für die Private Krankenversicherung (PKV) entscheiden. Auch den meisten Selbstständigen und Freiberuflern sowie Beamten steht dieser Weg offen. In der GKV gilt: Wer mehr verdient, der zahlt auch mehr, allerdings nur bis zu einem Monatseinkommen von 4.237,50 Euro (50.850 Euro im Jahr). Träger sind bundesweit knapp 120 Krankenkassen. Deren Leistungsumfang ist weitgehend vorgeschrieben . Unterschiede gibt’s oft nur im Detail. Die GKV rechnet Behandlungskosten pauschal und direkt mit Ärzten und deren Verrechnungsstellen ab. Familienmitglieder, die kein eigenes Einkommen erzielen, sind kostenlos mitversichert. c fotolia.com



Anders die PKV: Ihr Beitrag orientiert sich an versicherten Leistungen, dem Alter und Vorerkrankungen. Wer gut verdient, jung und gesund ist, zahlt in der PKV oft deutlich weniger als in der GKV und genießt dennoch bessere Versorgung. Mit zunehmendem Alter schmilzt der Vorteil aber ab. Für jedes Familienmitglied wird eine eigene Versicherung erforderlich. Wer viele Kinder hat oder haben will, sollte das auf jeden Fall bedenken. Ab Alter 55 ist eine Rückkehr zur GKV in der Regel versperrt. Alter, Gesundheit und Familienplanung entscheiden darüber, ob sich ein Wechsel zur PKV rechnet. Gesetzlich Versicherte müssen nicht auf Vorteile der Privaten verzichten. Sie können ihren GKV-Schutz mit einer privaten Zusatzversicherung aufbessern. Ob Kosten für Chefarzt und Einzelzimmer, Zahnersatz, Heilpraktiker, Massagen oder Vorsorge – alles kann versichert werden. Aber es hat seinen Preis. Guter Schutz kostet.
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Neuerungen in der gesetzlichen Pflegeversicherung: PFLEGESTÄRKUNGSGESETZ II Die Regierung hat Wort gehalten: Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, sind in der laufenden Amtszeit neue Regelungen zur gesetzlichen Pflegeversicherung in Kraft getreten. Private Vorsorge bleibt dennoch unverzichtbar. Zum Januar 2016 ist das Pflegestärkungsgesetz II in Kraft getreten. Damit sollen alle Pflegebedürftigen gleichberechtigten Zugang zu Leistungen erhalten, unabhängig davon, ob sie körperlich oder psychisch beeinträchtigt sind. Das Jahr 2016 soll genutzt werden, um den Übergang vom alten zum neuen Pflegebegriff möglichst reibungslos zu gestalten. Deshalb greifen die Änderungen nicht sofort, sondern erst 2017. Bisher kennt die gesetzliche Pflegeversicherung drei Pflegestufen. Der jeweilige Hilfebedarf ist entscheidend für die Einstufung. Für Stufe drei, die höchste Klasse, beträgt er mindestens 300 Minuten am Tag. 2017 werden die drei Stufen durch fünf Pflegegrade ersetzt. Diese orientieren sich am Grad der Selbstständigkeit im Alltag. Der Gesetzgeber stellt ab auf die sechs Bereiche -



Mobilität Kognitive und kommunikative Fähigkeiten Verhaltensweisen und psychische Problemlagen Selbstversorgung Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen sowie Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte



Je nachdem, welche Bereiche ein Pflegebedürftiger davon noch selbstständig abdeckt, wird er einem Pflegegrad (PG) zugeordnet. Von dem hängt ab, wie hoch die Leistungen sind. Im Vergleich mit den bisherigen Beträgen steigen sie leicht. PG2



PG3



PG4



PG5



Geldleistung ambulant



316



545



728



901



Sachleistung ambulant



689



1298



1612



1995



Leistungen in Euro



PG1



Entlastungsbetrag ambulant (zweckgebunden)



125



125



125



125



125



Leistungsbetrag stationär



125



770



1262



1775



2005



Was bei aller Freude über bessere Regelungen leicht vergessen wird: Auch die neuen Leistungen reichen nicht aus, um den zusätzlichen Finanzbedarf bei Pflegebedürftigkeit zu decken. So kostet schon heute ein Platz im Pflegeheim rund 3.500 Euro im Monat. Nach oben gibt es keine Grenzen. Eine private Pflegeversicherung ergänzt den gesetzlichen Schutz. Sie zahlt, je nach Vertrag, eine Pflegerente, ein Pflegetagegeld oder erstattet Kosten für professionelle Pflege. Für alle, die sich mit dem Thema intensiver beschäftigen wollen, haben wir nützliche Informationen zur Pflegeversicherung zusammengestellt. Fragen Sie uns einfach.
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Rauchmelder retten Leben – WORAUF ES ANKOMMT Nicht immer sind Rauchmelder Pflicht, aber nützlich sind sie allemal. Tag für Tag sterben Menschen an den Folgen eines Brandes, die meisten von ihnen in den eigenen vier Wänden. Zwei von drei Brandopfern wurden nachts im Schlaf überrascht. Rund 400 Brandtote, 4.000 Brandverletzte mit Langzeitfolgen und mehr als eine Milliarde Euro Schaden allein in Privathaushalten sind die traurige Bilanz. Rauchmelder helfen, einen Brand frühzeitig zu entdecken. Da ist es nur folgerichtig, dass sie mittlerweile in fast allen Bundesländern vorgeschrieben werden. Nur Berlin und Brandenburg üben sich noch in Zurückhaltung. In Bayern gilt im Bestand eine Übergangsfrist bis Ende 2017. Einzelheiten regeln die jeweiligen Landesbauordnungen.



c fotolia.com



Richtig installiert Rauchmelder sollten immer an der Zimmerdecke und dort möglichst in der Raummitte angebracht werden. Nicht geeignet sind Flächen in der Nähe von Luftschächten oder mit starker Zugluft sowie Räume, in denen starker Dampf, Staub oder Rauch entsteht. Dort wäre die Gefahr eines Fehlalarms zu hoch. In der Regel sollten Rauchmelder nach zehn Jahren ausgetauscht werden. Hochwertige Exemplare haben eine längere Garantie- und Lebensdauer.



Wer trägt die Verantwortung? Für den Einbau ist meistens der Eigentümer oder Vermieter verantwortlich. Nur in Mecklenburg-Vorpommern trägt der jeweilige „Besitzer“ und damit auch ein Mieter die Verantwortung, und das für Installation und laufende Wartung. In den anderen Bundesländern hat der Vermieter oft auch dafür zu sorgen, dass Rauchmelder jederzeit betriebsbereit sind. Wenn nicht, haftet er, sofern er keine jährliche Prüfung nachweisen kann. Das verlangt die Versicherung Rauchmelder retten Leben – und vielleicht auch den Versicherungsschutz. Denn bei Verstoß gegen eine Landesbauordnung müssen Hausrat- und Wohngebäudeversicherung nicht in jedem Fall zahlen. Hat ein fehlender oder nicht funktionierender Rauchmelder nennenswerten Einfluss auf die Schadenhöhe, könnte der Versicherer die Leistung zumindest anteilig kürzen. Zwar sei das noch nie passiert, sagt der Verband der Versicherer, aber für die Zukunft bietet das keine Garantie. Auf der sicheren Seite ist man immer mit einem Vertrag, der auch bei grob fahrlässiger Missachtung von Sicherheitsvorschriften zahlt. Informationen und Tipps zu Rauchmeldern sowie die Vorschriften auf Länderebene gibt’s im Internet unter www.rauchmelder-lebensretter.de.
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Checkliste: Versicherungsschutz für Nestflüchter – AN ALLES GEDACHT? Gestern noch im Kinderwagen, heute schon an der Uni. Manche Eltern können kaum begreifen, wie schnell ihre Kinder flügge werden. Unsere Checkliste zeigt, was sie beim Versicherungsschutz beachten sollten. Private Haftpflicht: Die Haftpflichtversicherung ihrer Eltern (Familienversicherung) schützt Kinder während der Schulzeit oder Berufsausbildung und im Studium. Allerdings unterscheiden sich die Bedingungen der Versicherer sehr. Wir prüfen gern den Leistungsumfang. Lebt das Kind nicht mehr bei den Eltern, sollte der Schutz auch Mietsachschäden abdecken. Nach Abschluss der Ausbildung ist ein eigener Haftpflichtvertrag erforderlich. Hausrat: Auch wenn das Kind nicht mehr bei den Eltern wohnt , ist sein Eigentum im Rahmen der Außen c fotolia.com versicherung geschützt, sofern seine Unterkunft noch nicht als eigener Hausstand gilt. Das sollte der Versicherer ggf. schriftlich bestätigen. In der Außenversicherung greift meist eine Grenze von zehn Prozent der Versicherungssumme. Liegt der Neuwert des Hausrates darüber, braucht das Kind einen eigenen Vertrag. Unfall: Bis zum 18. Geburtstag gilt der günstige Kindertarif. Danach muss der Vertrag auf eine Berufsgruppe umgestellt werden. Während der Schulzeit und im Studium ist dies in der Regel Berufsgruppe A, danach der tatsächliche Beruf. Sind die Leistungen ausreichend? Wir beraten Sie. Auto: Es ist günstiger, das Fahrzeug auf ein Elternteil zuzulassen und zu versichern. Aber Vorsicht: Verursacht das Kind einen Schaden, wird der Schadenfreiheitsrabatt (SFR) gekürzt. Alternativ kann der SFR eines nicht mehr zugelassenen Zweitwagens auf das Kind übertragen werden, max. für die Zeit ab bestandenem Führerschein. Gesundheit: In der kostenlosen Familienversicherung der GKV bleibt ein Kind höchstens bis zum 25. Lebensjahr versichert, sofern es einer Ausbildung nachgeht oder studiert. Ist es weder erwerbstätig noch in Ausbildung, endet der Schutz spätestens im Alter 23.



FinanzZentrum Bodensee Fabrik am See Mühlstr. 10 88085 Langenargen Tel. 07541/95560-52 Fax 07541/95560-53 [email protected] www.finanzentrum-bodensee.de



IMPRESSUM



Früh vorsorgen – langfristig profitieren: VORSORGE FÜR KINDER Nicht immer ist das Leben ein Kinderspiel. Schon Kinder sind vielfältigen Gefahren ausgesetzt. Sie brauchen guten Versicherungsschutz und am besten einen Vertrag, der mitwächst.
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Eine private Unfallversicherung schützt Kinder nicht nur in der Schule, sondern rund um die Uhr und weltweit. Intelligente Kombi-Tarife zahlen auch bei schweren Krankheiten, Invalidität oder Pflegebedürftigkeit, und das bereits für Kinder ab einem Jahr. Eine Rentenversicherung für Kinder verbindet Sparen und Vorsorge mit Leistungen bei Pflegebedürftigkeit. Die Schulunfähigkeitsversicherung zahlt eine Rente, falls ein Kind aus gesundheitlichen Gründen für sechs Monate oder länger nicht am regulären Schulunterricht teilnehmen kann. Diese Angebote haben eines gemeinsam: Sie bieten die Option, bei Eintritt ins Berufsleben auch Versicherungsschutz für Berufsunfähigkeit einzuschließen. Das sichert günstige Beiträge, denn Kinder sind normalerweise (noch) gesund. Sie haben keine Krankheiten, die in späteren Jahren den Versicherungsschutz empfindlich verteuern oder sogar ganz ausschließen würden. Am besten, Sie lassen sich beraten.
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